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Abkürzungsverzeichnis 

GemHVO-Doppik - Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen 

Haushaltsplanes der Gemeinden – Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

HL - Hansestadt Lübeck 

Kulturstiftung - Kulturstiftung Hansestadt Lübeck 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

VJ - Vorjahr 
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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck (Kulturstiftung) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige kommunale 

Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Lübeck. Sie wurde am 04.05.1995 gegründet. Die 

Verwaltung der Stiftung ist der Hansestadt Lübeck (HL), Fachbereich Kultur und Bildung, gemäß § 17 

Abs. 1 Stiftungsgesetz übertragen worden. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 

Gemeindeordnung (GO).  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kulturstiftung für das Haushaltsjahr 2017 wurden vom 

Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils am 26. März 2021 vom Bürgermeister der HL 

unterzeichnet. Der Jahresabschluss ist gemäß § 95 m Abs. 2 GO (ab 2018: § 91 Abs. 2 GO) innerhalb von 

drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.  

Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) spätestens bis zum 

01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht und der Prüfungsbehörde vorzulegen. 

Der Jahresabschluss 2017 ist somit nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und 

vorgelegt worden. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und des Lageberichts 2017 erfolgt gemäß § 95 n GO (ab 2018: 

§ 92 Abs. 1 GO) in Verbindung mit § 116 Abs.1 Nr. 1 GO durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). Nach 

Abschluss der Prüfung legt der Bürgermeister gemäß § 95 n Abs. 3 GO (ab 2018 § 92 Abs. 3 GO) den 

Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem Schlussbericht des RPA der 

Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 95 n Abs. 1 GO (ab 2018: § 92 Abs. 1 GO) prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses 

den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 95 n Abs. 1 GO (ab 2018: § 92 Abs. 1 GO) die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen 

Ermessen beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA von dieser 

Regelung Gebrauch gemacht. 
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2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des zugehörigen Lageberichtes ist Ende 2021 durch das RPA 

erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen 

durchgeführt. Soweit in diesem Bericht Vorjahreswerte angegeben werden, beziehen sich diese auf 

Werte des zum Stichtag 31.12.2016 erstellten Jahresabschlusses der Kulturstiftung.  

Vorjahre 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2012 bis 2016 

Sonderrücklagen Nach Erfüllung der 

Zweckbindung ist die 

ergebnisunwirksame 

Umbuchung in die 

allgemeine Rücklage 

gem. § 25 Abs. 2 

GemHVO-Doppik 

erforderlich.  

Im Rahmen der 

Erstellung des 

Jahresabschlusses 2021 

wird diese Position 

übertragen auf die neu 

einzurichtende 

Allgemeine Rücklage. 

Ergebnis der 

Schlussbesprechung am 

12. April 2022 

Haushaltsplan 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Der 

Haushaltsplan 2017 für die Kulturstiftung wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016 

beschlossen (VO/2016/04035). Gem. § 78 Abs. 1 der GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr 

für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden 

Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen. Die allgemeinen Planungsgrundsätze sind in § 10 der GemHVO-Doppik 

geregelt. 

Der Stellenplan ist gem. § 78 Abs. 2 GO Teil des Haushaltsplanes. Da die Stiftung über eigenes Personal 

verfügt, ist der Vorlage künftig der Stellenplan beizufügen. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2017 wurden folgendermaßen festgesetzt: 
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Tabelle 2: Haushaltsplanung 2017 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis  lfd. 

Verwaltungstätigkeit 

Ergebnisplan  2.058.100 EUR 2.058.100 EUR 0 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittel-

überschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

1.996.300 EUR 1.947.800 EUR 48.500 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

400 EUR 102.600 € -102.200 EUR 

Saldo Finanzplan 1.996.700.EUR 2.050.400 EUR - 53.700 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 54 TEUR aus. Die Abweichungen zur 

Haushaltsplanung sind im nachfolgenden Text den dargestellten Werten der jeweiligen Konten 

insbesondere den Ertragskonten zu entnehmen. 

 

3 Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 95 m Abs. 1 GO (ab 2018: § 91 Abs. 1 GO) aus 

der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht 

beigefügt. Die Bestätigung der Kulturstiftung vom 11.05.2018 über die Richtigkeit und Vollständigkeit 

aller für den Jahresabschluss 2017 angeforderten Erklärungen liegt vor. 

 

4 Bilanz 

Die Anfangswerte stimmen mit der Schlussbilanz des Vorjahres (VJ) überein.  

4.1 Aktiva 

Das Anlagevermögen der Stiftung hat einen Wert von 3.775 TEUR (VJ 3.795 TEUR). Der bilanzierte Wert 

entspricht dem Restbuchwert im Anlagenspiegel der Kulturstiftung. Auf die für das Kalenderjahr 2017 

durchgeführte Inventur wird unter Tz. 9.2 Erfassung des Anlagevermögens eingegangen. 
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 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 

Bauten auf fremden 

Grund und Boden 

Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 1.2.4 1.776.458 EUR -76.596 EUR 1.699.862 EUR 

Im Haushaltsjahr 2017 gab es keine Zugänge. Die Veränderung resultiert aus den Abschreibungen. Die 

Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 1.2.7 77.902 EUR - 151 EUR 77.751 EUR 

Die Veränderung ergibt sich aus den im Haushaltsjahr 2017 angeschafften Ausstattungen (hauptsächlich 

Audiogeräte) in Höhe von 14 TEUR und den angefallenen Abschreibungen in Höhe von 14 TEUR. Die 

Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware und dem Anlagenspiegel überein. Die den 

Abschreibungen zugrunde gelegte Nutzungsdauer entspricht den Verwaltungsvorschriften über 

Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden. 

 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 

Geleist.  Anzahlungen, 

Anlagen im Bau 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 1.2.8 18.992 EUR 64.509  EUR 83.501 EUR 

Unter diesem Bilanzposten wird der finanzielle Anteil der Kulturstiftung am Umbau der Gebäude Meng-

straße 4 und 6 zum Neuen Buddenbrookhaus als Anlage im Bau (AiB 1062349) ausgewiesen. Dem 

Fortschritt des Projektes entsprechend wird an dieser Stelle in den folgenden Haushaltsjahren ein 

Anstieg erwartet. Es wurden 2017 verschiedene Umbauvorbereitungen (insbesondere 

Beratungsleistungen) in jeweils geringem Umfang getroffen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

 Fertige Erzeugnisse und Waren 

 

Fertige Erzeugnisse und 

Waren 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 2.1.3 110.137 EUR - 10.395 EUR 99.742 EUR 
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Unter diesem Bilanzposten werden im Wesentlichen die Warenbestände in den Museumsshops der 

Stiftung ausgewiesen. Die Werte stimmen mit der Buchhaltungssoftware überein. Die in den 

Museumsshops jährlich stattfindende Inventur wurde nicht geprüft. Die Warenzugänge und 

Warenabgänge werden laufend getrennt nach den Museen mit Hilfe des Kassenprogramms erfasst. 

Dadurch ist der Bestand tagesaktuell bekannt. 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 

Sonst. privatrechtliche 

Forderungen 

Jahresabschluss 

31.12.2016 
Veränderung 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 2.2.4 734.603 EUR - 572.510 EUR 162.093 EUR 

Der Rückgang resultiert aus dem Zahlungseingang von Forderungen gegenüber der HL im Jahr 2017. Die 

verbliebene Forderung zum 31.12.2017 besteht im Wesentlichen (145 TEUR) aus einer bei der HL 

angelegten Zustiftung. 

Die Buchungen sind in der Buchhaltungssoftware nachvollziehbar. Der Gesamtbetrag ist im 

Forderungsspiegel richtig wiedergegeben. 

 Liquide Mittel 

 

Liquide Mittel Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 2.4 1.091.554 EUR 282.436 EUR 1.373.990 EUR 

Die in der Bilanz und in der Finanzrechnung ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen überein. Der Betrag 

ergibt sich aus dem Bestand auf dem Geschäftskonto (1.369 TEUR, VJ 1.088 TEUR) sowie den 

Kassenbeständen des Buddenbrookhauses und des Günter Grass-Hauses. Eine Saldenbestätigung für 

das Geschäftskonto zum 31.12.2017 liegt vor. 

4.2 Passiva 

Nachfolgend wird auf die Bilanzposten der Passivseite eingegangen. 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Mindestgliederung ab. 

Das durch unterschiedliche Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im Haushaltsrecht entstandene 

Problem befindet sich seit Einführung doppischer Jahresabschlüsse für die Stiftungen in der Diskussion 

zwischen den Bereichen und dem RPA. Aktuell befindet sich eine Vereinbarung zwischen der Verwaltung 

und dem Innenministerium/Stiftungsaufsicht zu einer abgestimmten Vorgehensweise (zunächst für die 

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital) noch im Abstimmungsprozess. 
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 Stiftungskapital 

 

Stiftungskapital Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten  

1.01 Stiftungskapital 

1.298.477 EUR 0 EUR 1.298.477 EUR 

Unter dem Posten Stiftungskapital weist die Stiftung das in seinem Bestand zu erhaltende 

Stiftungskapital als Posten 1.01 aus. Das Stiftungskapital besteht aus drei unterschiedlichen Positionen 

und zwar 

1. Dem Stiftungskapital im engeren Sinne (386 TEUR), 

2. einem Vorlass von Herrn Günter Grass in Form mehrerer Kunstgegenstände, die mit demselben 

Wert auch auf der Aktivseite ausgewiesen sind (767 TEUR), sowie 

3. einer von Herrn Günter Grass in den Jahren 2004 und 2005 der Stiftung in Form von 

zweckgebundenem Barvermögen dauerhaft zur Verfügung gestellten Zustiftung (145 TEUR). Die 

daraus zu erzielenden Erträge sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden 

Veränderungen haben sich nicht ergeben. Soweit zukünftig keine Änderungen eintreten, wird das 

Eigenkapital nicht erneut geprüft. 

 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 

 

Stiftungskapital aus 

Bilanzunterschied 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 1.011 -340.538 EUR 0 EUR -340.538 EUR 

Das Stiftungskapital aus Bilanzunterschied wurde mit der Eröffnungsbilanz aus dem bei der Erstellung 

ermittelten Differenzbetrag zwischen Aktiva und Passiva berechnet. Veränderungen haben sich nicht 

ergeben. Im Rahmen der Schlussbesprechung am 12. April 2022 wurde In Abstimmung mit der 

Kulturstiftung und dem Bereich Haushalt und Steuerung festgelegt, dass diese Position bei Erstellung 

des Jahresabschlusses 2021 der Allgemeinen Rücklage zugeführt wird. 
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4.3 Sonderposten 

 

Aufzulösende Zuschüsse 

und Zuweisungen 
Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

2.1 Sonderposten für 

aufzulösende    Zuschüsse 

1.685.801 EUR - 16.325 EUR 1.669.476 EUR 

2.2 Sonderposten für 

aufzulösende 

Zuweisungen 

15.300 EUR 258.259 EUR 273.559 EUR 

Unter den Sonderposten sind die erhaltenen aufzulösenden Zuschüsse und Zuweisungen zu passivieren. 

Im Haushaltsjahr 2017 gab es eine Zuweisung des Landes von 258 TEUR (Architektenwettbewerb 

Buddenbrookhaus). Die übrigen Veränderungen ergeben sich aus den nachgewiesenen zeitanteiligen 

Auflösungen der Zuschüsse bzw. Zuwendungen. 

4.4 Verbindlichkeiten 

 

Verbindlichkeiten Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 4 2.159.135 EUR -571.384 EUR 1.587.751 EUR 

Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich in Kredite für Investitionen vom Kreditmarkt, Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten. 

Die Verbindlichkeiten vom Kreditmarkt in Höhe von 253 TEUR (VJ 347 TEUR) setzen sich aus fünf 

Darlehensverträgen zusammen. Die Darlehensverträge und die Saldenbestätigungen zum 31.12.2017 

liegen dem RPA in Kopie vor. Die Veränderungen ergeben sich aus den Tilgungen. Die Werte stimmen 

mit den Buchungen in der Buchhaltungssoftware überein. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 38 TEUR sind geringer als im VJ (VJ 77 TEUR). 

Sie sind durch Einzelrechnungen nachgewiesen und zutreffend verbucht. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 1.296 TEUR (VJ 1.735 TEUR) sind um 439 TEUR zurückgegangen. Sie 

bestehen im Wesentlichen aus Vorausleistungen der HL in Form von Auszahlungen von 

Lieferantenverbindlichkeiten, Personalkosten, Darlehenstilgungen und Investitionsausgaben aus den 

Bankkonten der HL (2010-2013). Einzelnachweise liegen vor. Diese Verbindlichkeiten stammen aus der 

Zeit bevor die Stiftung ein eigenes Bankkonto unterhielt und sämtliche Zahlungen durch die HL 

vereinnahmt und verausgabt wurden. 
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5 Ergebnisrechnung 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang zum 

Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt. Auf einzelne wesentliche Positionen wird nachfolgend eingegangen. 

5.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

Ergebnis  

31.12.2016  

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontengruppe 41 1.108.767 EUR  877.500 EUR 1.049.152 EUR 

Die größten Abweichungen von der Haushaltsplanung gab es auf den Konten:  

 4140000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund: In der ursprünglichen Haushaltsplanung waren 

für 2017 nur 100 EUR geplant, eingegangen sind 206 TEUR.  

 4142000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Gemeinde. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss 

der HL zur Deckung des Unterschusses der Kulturstiftung. Der Zuschuss war erfreulicherweise 

geringer als geplant: In der ursprünglichen Haushaltsplanung waren für 2017 insgesamt 765 TEUR 

geplant, tatsächlich betrug der Unterschuss, der durch die HL zu tragen war, jedoch nur 522 TEUR. 

 4147001 bis 4148002 Spenden von privaten Spendern für laufende Zwecke und 

Sonderausstellungen: In der ursprünglichen Haushaltsplanung waren für das Jahr 2017 lediglich 

100 EUR geplant, eingegangen sind 210 TEUR an Einzelspenden in unterschiedlichster Höhe. 

5.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2016 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontenart 441 - 446 594.355 EUR 552.700 EUR  611.431 EUR 

Die wesentliche Abweichung vom Haushaltsansatz ergab sich aus den Eintrittsgeldern der Museen, die 

um 64 TEUR höher waren als der geplante Ansatz. 

5.3 Kostenerstattungen Gemeinde 

 

Kostenerstattungen 

Gemeinde 

Ergebnis  

31.12.2016  

fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Konto 4482000 584.124 EUR 627.700 EUR  586.647 EUR 
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Das Ergebnis des Kontos 4482000 betrug 2017 insgesamt 587 TEUR. Die ursprüngliche Planung sah 

628 TEUR vor. Es handelt sich um Personalkostenerstattungen der HL an die Kulturstiftung. 

Bemerkungen haben sich nicht ergeben. 

5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 

Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen 

Ergebnis  

31.12.2016 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontengruppe 52 -744.104 EUR -875.910 EUR  -676.508 EUR 

Die Einzelpositionen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegten sich im Rahmen der 

geplanten Haushaltsansätze. Die Aufwendungen wurden für den Betrieb der Kulturstiftung und der 

Museen getätigt. 

5.5 Bilanzielle Abschreibungen 

 

Bilanzielle 

Abschreibungen 

Ergebnis  

31.12.2016 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontengruppe 57 -99.533 EUR -110.300 EUR -99.837 EUR 

Die Einzelpositionen der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen wurden durch den 

Anlagenspiegel nachgewiesen und entsprachen den geplanten Haushaltsansätzen. 

 

6 Finanzrechnung 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand der 

liquiden Mittel stimmt mit der Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch 

richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmte mit dem Finanzbuchhaltungssystem überein. 

Für den JA wesentliche Positionen wurden im Rahmen der Ergebnisrechnung mitgeprüft (siehe Textziffer 

6). Weitere wesentliche Positionen der Finanzrechnung wurden wie folgt geprüft: 

6.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 

Ergebnis  

31.12.2016 

fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontengruppe 785 -18.992 EUR -64.808 EUR  -64.509 EUR 
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Die Auszahlungen erfolgten für Umbaumaßnahmen im Buddenbrookhaus und entsprachen dem 

fortgeschriebenen Haushaltsansatz.  

6.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

 

Tilgung von Krediten 

für Investitionen 

Ergebnis  

31.12.2016 

Fortgeschriebener 

 Ansatz 

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontoart 792 -90.426 EUR -94.000 EUR -93.832 EUR 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontogruppe 79) beinhalten nur die für Tilgungen von 

Krediten für Investitionen (Kontenart 792) aufgewandten Mittel. Kopien der Saldenbestätigungen liegen 

vor. Die Veränderung ist im Verbindlichkeitenspiegel richtig wiedergegeben. 

 

7 Anhang 

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss, er enthält die nach § 51 Abs. 2 GemHVO 

erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 

GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sind beigefügt und 

wurden geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. 

7.1 Stiftungskapital oder Gründungsvermögen 

Im Anhang wird unter den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert, dass das 

Anlagevermögen insbesondere das Gründungsvermögen enthält. Das Gründungsvermögen umfasst 

Sammlungsgegenstände aus dem Besitz der Familie Mann und Einrichtungsgegenstände. 

Das Stiftungsvermögen muss dauerhaft und nachhaltig erhalten bleiben, sodass Veräußerungen und 

andere zweckfremde Verwendungen des Kunst- und Sammlungsvermögens ausgeschlossen sind. Wie 

Stiftungsvermögen zu erhalten ist, in dem mit Einrichtungsgegenständen Gegenstände enthalten sind, 

die der Abschreibung unterliegen, ist im Stiftungsrecht nicht geregelt. Der Bereich Haushalt und 

Steuerung verweist in diesem Zusammenhang auf den vollständigen Verlustausgleich durch die HL.  

Die Darstellung des Stiftungskapitals in der Bilanz vermittelt mit dem unveränderten Wert gegenüber 

dem VJ den Eindruck, dass das Stiftungskapital mit dem darin enthaltenen Gründungsvermögen trotz 

abschreibungspflichtiger Teile in gleicher Höhe erhalten bleibt. 

Das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied ist wie in Tz 6.2.2 ausgeführt auszugleichen.  
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7.2 Erfassung des Anlagevermögens 

Zu den allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist im Anhang ausgeführt worden, dass 

eine über die Vorräte in den Warenlagern hinausreichende Inventur im Wirtschaftsjahr 2017 

durchgeführt wurde.  

Laut Kulturstiftung wurden die Inventuren im Buddenbrookhaus und im Günter Grass-Haus am 

22.02.2018 abgeschlossen. Eine Begleitung der Inventuren durch das RPA ist nicht erfolgt. Kopien der 

Zähllisten und die Bestätigung der Vollständigkeit und Richtigkeit durch die Geschäftsführerin der 

Stiftung liegen dem RPA vor. 

Aus einer aus den einzelnen Zähllisten zusammengestellten Gesamtliste konnte entnommen werden, 

dass hinter einzelnen Positionen kein Inventurdatum angegeben war. Die vollständige Erfassung der 

Vermögensgegenstände im Rahmen der Inventur kann daher nicht bestätigt werden. Soweit geprüft, ist 

das Anlagevermögen mit hinreichender Sicherheit vollständig im Anlagenspiegel und in der Buchhaltung 

(MACH) erfasst. 

 

8 Lagebericht 

Die Stiftung erfüllt gemäß Stiftungssatzung ihre Aufgaben aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 

Eintrittsgeldern, Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietungen, Zuwendungen Dritter sowie aus 

Erträgen der Museumsshops und erreicht damit den Stiftungszweck der Förderung der Kultur und der 

Wissenschaft. Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks 

zugewandte Vermögen (Stiftungsvermögen) wurde in seinem Bestand erhalten. Bei Errichtung der 

Kulturstiftung hat die HL, vertreten durch den Bürgermeister und den zuständigen Senator, gegenüber 

dem Innenministerium die Verpflichtung abgegeben, eventuell entstehende Unterschüsse der 

Kulturstiftung durch Zuwendungen der Hansestadt auszugleichen, um die Erfüllung des Stiftungszwecks 

dauerhaft zu gewährleisten. Aufgrund dieser Erklärung besteht kein finanzielles Risiko für den 

dauerhaften Erhalt der Stiftung. 

 

9 Zusammenfassung 

Insgesamt gibt der Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wieder. 

Die Prüfung des RPA ergab, dass das Stiftungsvermögen in seinem Bestand nachweislich erhalten wurde. 

Soweit die Unterdeckung des Gesamtergebnisses reichte, erfolgte ein Ausgleich der HL entsprechend 

der bei Gründung der Stiftung übernommenen Verpflichtung des Senats (siehe Tz. 7.1). 

Der Inhalt der Tz. 6.2.2 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied wurde mit der Kulturstiftung und 

dem Bereich Haushalt und Steuerung im Rahmen der Schlussbesprechung am 12.04.2022 final 

abgesprochen. Es steht dem Bereich Haushalt und Steuerung sowie der Stiftungsverwaltung frei, eine 

Stellungnahme zu dem Bericht abzugeben. Die Stellungnahme würde diesem Bericht im weiteren 

Verfahren als Anlage beigefügt. 
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